
Grundschule Hördt 
Kirchstraße 7, 76771 Hördt      
76771 Hördt      
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im Mai 2025 
 

Informationen zur entgeltlichen Schulbuchausleihe für das neue Schuljahr 2025/2026 
 
 
Sehr geehrte Eltern, sehr geehrte Erziehungsberechtigte, 
 
die Frist für die Beantragung der unentgeltlichen Schulbuchausleihe ist am 17.03.2025 abgelaufen. 
 
Hiermit erhalten Sie den Elternbrief aus dem Schulbuchportal mit dem für Sie gültigen Code, um die 
Bestellung der Bücher vornehmen zu können. Wenn Sie an der entgeltlichen Schulbuchausleihe 
teilnehmen möchten, müssen Sie sich über das Internet im LMF-Portal „LMF-online.rlp.de“ anmelden 
und die entsprechenden Angaben machen.  

 
Jedes Buch ist mit einer Inventarnummer der Verbandsgemeindeverwaltung Rülzheim versehen, die 
dem jeweiligen Schüler zugeordnet ist. 
Deshalb ➔ auf keinen Fall die Bücher vertauschen!!! 
 
Bei Problemen und Fragen helfen Ihnen gerne weiter: 

• Frau Birkle, Schulsekretariat GS Hördt (donnerstagvormittags von 09.00 Uhr bis 10.00 Uhr) 
Bitte mit Voranmeldung per Telefon 07272-71001 oder Email: info@grundschule-hoerdt.de.  
 

• Schulabteilung der VG Rülzheim, Frau Spieß (07272-7002-1059) 
Verbandsgemeindeverwaltung Rülzheim, Am Deutschordensplatz 1, 76761 Rülzheim  
  

 
Die Schulbuchlisten erhalten Sie mit den Codes, außerdem können Sie diese im Portal einsehen und 
Sie finden diese auch auf unserer Homepage www.grundschule-hoerdt.de → Eltern → Materialien). 
 

 
Die Buchpakete werden an alle Schüler*innen – die an der entgeltlichen oder unentgeltlichen Ausleihe 
teilnehmen – in der ersten Woche nach den Sommerferien ausgeteilt. 
 
 
 
 

➔ bitte auch Rückseite beachten 
 
 

Bitte beachten Sie Folgendes: 
 
Verbindliche Bestellung im Elternportal ist nur vom 16.05.2025 bis 12.06.2025 möglich!  
Eine spätere Bestellung wird nicht berücksichtigt! 
 
Bitte schließen Sie den Bestellvorgang unbedingt ab. Nur die Freischaltung Ihres Kindes / Ihrer 
Kinder ist noch keine Bestellung! 
 
Die Teilnahme an der Ausleihe muss jedes Jahr im Portal bestätigt werden! 
 

Bei Genehmigung des Antrages auf Lernmittelfreiheit durch das Schulamt ist dieses Verfahren 
nicht notwendig, d. h. wer sich für die unentgeltliche Ausleihe gemeldet und eine Zusage erhalten 
hat, braucht nichts mehr zu unternehmen. 
 

mailto:info@grundschule-hoerdt.de
http://www.grundschule-hoerdt.de/


Information zur Rückgabe der derzeit ausgeliehenen Bücher: 

 
In diesem Jahr ist eine Rücknahme nur bis zum Donnerstag, 03.07.2025 möglich. Spätere Rücknahmen 
können nicht mehr ins Portal eingegeben werden und sind automatisch schadensersatzpflichtig. Dies 
wurde vom Land Rheinland-Pfalz festgelegt.  
 
Sie sind verantwortlich dafür, dass die Unterlagen rechtzeitig abgegeben werden, sollte ihr Kind 
an dem Tag nicht in der Schule sein. 
 
Bücher, die nicht rechtzeitig in der Schule abgegeben wurden (o.g. Termin 30.06.2025), müssen direkt 
zur Schulabteilung in der VG Rülzheim gebracht werden.  
 
Auch Bücher, die vom Vorjahr weiterverwendet werden können, müssen zunächst zurückgegeben 
werden. Arbeitshefte werden nicht zurückgegeben. 
 
 
 

Mit freundlichem Gruß 
gez.  
i.A. Manuela Birkle 
Schulsekretariat  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 
Den Elternbrief über die entgeltliche Ausleihe / Bücherliste / Materialliste haben wir erhalten und gelesen! 
 
Name des Kindes: __________________________________________________   Klasse: _________________ 
 
Datum____________________ Unterschrift eines Sorgeberechtigten____________________________________                                                       

Die Rückgabe findet im Zeitraum am 30.06.2025 hier in der Schule statt.  
 
Hat Ihr Kind an der Schulbuchausleihe teilgenommen, dann achten Sie bitte darauf, dass es am 
30.06.2025 alle Bücher, die eventuell noch zu Hause sein könnten, mit in die Schule bringt.  
 
Entfernen Sie im Voraus die Umschläge, schauen Sie, dass keine Eintragungen vorhanden sind und 
entfernen Sie etwaige Namensaufkleber (Achtung: nicht die Inventarnummer der VG Rülzheim)  
 
Denken Sie ggfs. auch an den Schuber zu versch. Heften (z. B. Lola / Einsterns Schwester). Ohne 
Schuber können die Themenhefte nicht zurückgenommen werden! 

 


